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Legende : 

 vom Reg. Rat genehmigte Baulinien 

  vom Reg. Rat genehmigte Baulinien für Parterrebauten 

 vomReg. Rat genehmigte, heute aufzuhebende Baulinien 

  Projektierte Baulinien 

Zustimmungserklärung 

Mit dieser Baulinienabänderung erklären sich einverstanden: 

Eigentümer Datum Untenschrift 
Für die direkt betrof¬ 

fenen Grundstücke 

Parz.No. 277 8 

Für die angrenzenden 

Grundstücke 

Parz.No. 2777 

3230 

3616 

More! Edouard, Kaufmann 

Hans Grunder + Co. Bern 

Jse/i Hans, Notar Bern 

Hu 

Genehmigungsvermerke 

Genehmigung durch den Gemeinderat: 

Genehmigung durch den Regierungsrat: 



KANTON BERN 

Auszug 

aus dem Protokoll des Regierungsrates 

2367. Baulinienabänderung. — Die vom Gemein¬ 
derat der Stadt Bern am 15. März 1961 beschlossene 
Bauilinienabänderung Giacomettistrasse wird ge¬ 
stützt auf Art. 13 des Gesetzes über die Bauvor¬ 
schriften vom 26. Januar l'&öS im Sinne einer ge¬ 
ringfügigen Abänderung unter dem Vorbehalt von 
Drittmannsrechten genehmigt. Von dieser Genehmi¬ 
gung ausgeschlossen wird die 'beabsichtigte Verschie¬ 
bung von der 2'/a- in die 3-geschossige Bauzone im 
Baulinien- resp. Bebauungsplan «Freudenberger- 
platz» zwischen Giacomettistrasse—Weltistrasse und 
Buristrasse. Wenn diese Umzonung auch an sidh un¬ 
bedeutend wäre, kann sie doch nicht auf Grund von 
Art. 13 Bauvorschriftengesetz durchgeführt werden. 

Der Regierungsstatthalter von Bern wird mit der 
Eröffnung dieses Beschlusses unter gleichzeitiger Zu¬ 
stellung eines genehmigten Plandoppels an den Ge¬ 
meinderat der Stadt Bern beauftragt. Zu beziehen 
sind die Genehmigungskosten von Fr. 25.50 nebst Er¬ 
öffnungskosten. Markenverrechnung. Je ein Doppel 
Beschluss und Baulinieniabänderung sind für das 
Amtsardhiv bestimmt. 

An die Baudirektion. 

Für getreuen Protokollauszug 

Sitzung vom 14. April 1961 

der Staatsschreiber: 
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